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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

nach einer Schlechtwetterperiode Anfang August drehte 
der Sommer noch einmal auf und meinte es zur Veits-
bronner Kärwa gar zu gut ...

Alle Beteiligten, sei es beim Umzug, Betzntanz oder 
Baumaufstellen, kamen gewaltig ins Schwitzen.

Zwar war es kein perfektes, aber doch ein 

Gelungenes Kärwa-Wochenende! 

Die berechtigten Kritikpunkte wie die vor allem ange-
sichts der hohen Temperaturen zu langen Wartezeiten 
bei der Getränkeversorgung werden noch intensiv nach-

rung 2024.

Auch seitens der Polizei konnte dank eines sehr friedlich 
verlaufenen Festes ein sehr positives Fazit gezogen wer-
den.

Besonders großen Ausklang fand das imposante Feuer-
werk, das von den örtlichen Feuerwerkern Nowak und 
Zenkner gestaltet wurde.

Herzlichen Dank an alle Standbetreiber, die Beschäftig-
ten von Verwaltung und Bauhof sowie den Kräften von 
BRK und ASB, ohne die ein solches Festwochenende 
nicht ginge!

Doch was wäre eine Kärwa ohne die Kärwaburschen und 
-madli, die verschiedene Traditionen aufrecht erhalten?! 

Das Standkonzert mit anschließendem Kärwaausgraben 
im aufgestauten Tuchenbach zieht alljährlich zahlreiche 
Gäste an, gemeinsam mit der Feuerwehr wurde auch in 
diesem Jahr der Kärwabaum mitten am Festplatz aufge-
richtet und am Sonntag nicht nur der Betz ausgetanzt, 
sondern auch der große Umzug organisiert.

Sehr schön, dass sich seit mittlerweile 25 Jahren regel-

geblich prägen! 

Ein großes Dankeschön geht auch an die Nachbarschaft, 
die das Fest mit großem Verständnis begleitet! Es ist 
durchaus eine Veitsbronner Besonderheit, dass deutlich 
länger gefeiert werden kann als bspw. bei unserer östli-
chen Nachbarkommune. Das geht aber auch nur, weil 
friedlich und zivilisiert gefeiert wird …

Angesichts seines nahenden Abschieds aus dem Amt durfte 
auch Landrat Matthias Dießl ein Bierfass zum Kärwaauf-
takt anstechen – und es hat auch nur minimal gespritzt

sem Gemeindeblatt.

Bei verschiedenen Programmpunkten mitgefeiert haben 
auch Gäste aus Italien, denn erstmals nach vier Jahren 
konnten wir wieder 

Besuch aus der Toskana

in Veitsbronn begrüßen.

meinde Sovicille konnte lebensfrohe und abwechslungs-
reiche Tage in Franken verbringen.

Informationen des Bürgermeisters
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Maßgeblich durch den Partnerschaftsverein und den Be-
auftragten des Gemeinderates wurde ein tolles Pro-
gramm auf die Beine gestellt – vielen Dank! 

Empfangs, sondern auch des Partnerschaftsabends.

Ganz besonderen Eindruck hinterließ der Besuch am 
Turm des Nürnberger Rathaus, von wo aus sich ein wun-
derbarer Blick über die Nürnberger Altstadt und die Kai-
serburg bot. 

Besonders erfreulich, dass diesmal auch die jüngere Ge-
neration in Form der „ambasciatori del territorio“, der ju-
gendlichen Botschafter der Gemeinde Sovicille, vertre-
ten war. 

Was ebenfalls erfreulich ist: die Verständigung klappt im-

ständnis auch ohne Dolmetscher an der Seite gegeben.

Obst oder doch Gemüse?

Diese Frage stellte sich die Regionalinitiative „Gutes aus 
dem Fürther Land“ bei ihrem Besuch auf dem Kürbishof 
Kallert in Bernbach.

Dabei erfuhren die Teilnehmer viele Hintergrundinfor-

gen und nach den Eisheiligen händisch auf dem Feld ge-

Damit der Kürbis gut wachsen kann, braucht er dann vor 
allem viel Platz, einen sonnigen und windgeschützten 
Standort und Wasser. Erntebeginn ist dann ab Ende Au-
gust. Nach und nach werden die Kürbisse bis Ende Okto-
ber geerntet, am Hof gewaschen, ausgezeichnet und am 
Verkaufswagen in Selbstbedienungsform angeboten. 
Am Wagen sind alle Sorten mit Namen und Verwen-
dungsmöglichkeiten beschrieben. 
Zusätzlich werden auch bemalte und dekorierte Exemp-
lare angeboten.

Fazit: 
Der Kürbis steht für echte Vielfalt. Es ist nicht nur für 
Veitsbronn ein großer Gewinn, direkt vor der Haustür ein 
gesundes Lebensmittel mit vielen Verwendungsmöglich-
keiten kaufen zu können. 

Zuletzt wurde auch noch die Frage geklärt, ob es sich 
beim Kürbis nun um ein Obst oder Gemüse handelt: 
Nachdem der Kürbis Merkmale für Obst und Gemüse er-
füllt, fällt er in eine Zwischenkategorie. Er zählt als 
Fruchtgemüse.

Landrat Matthias Dießl führte die Regionalinitiative „Gutes 
aus dem Fürther Land“ diesmal zum  Kürbishof Kallert nach 
Bernbach.  Foto: Landkreis Fürth

Zahlreiche Plakate künden bereits seit längerem davon, 
die 

Landtags- und Bezirkswahl am 8. Oktober

steht unmittelbar bevor.

In Zeiten, in denen der Gemeinschaftssinn oftmals nach-
rangig ist und immer weniger Kompromissbereitschaft 
besteht, ist unsere Demokratie zahlreichen Attacken 
ausgesetzt.

Umso wichtiger ist es, Demokratie zu leben und zu stabi-
lisieren. Wir haben freie und demokratische Wahlen, was 
im weltweiten Maßstab keine Selbstverständlichkeit ist. 
Stärken auch Sie unsere Demokratie und machen Sie von 
Ihrem Wahlrecht Gebrauch! 

Die Wahllokale haben am Sonntag, 8.10.2023 von 8 bis 18 

Einen angenehmen Oktober wünscht Ihnen 

Ihr

Marco Kistner

1. Bürgermeister

www.veitsbronn.de
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Aktuelles in Kürze

Aktuelles vom KiTa-Neubau

Auf der Baustelle für den Neubau in der Friedrichstraße 
hat sich zuletzt folgendes getan:

Herstellung des zweiten Teils der Bodenplatte
Abschluss des Einbaus der Trägerstützen 
Herstellung der ersten Wände

Stand 14.9.2023

Fortgang der Arbeiten der Deutschen 
Glasfaser

Ende August wurden die Arbeiten der Deutschen Glasfa-
ser entlang der Kreisstraßen wieder aufgenommen. 
Die angekündigten Beeinträchtigungen insbesondere in 

immerhin gab es keine Verzögerung zu verzeichnen. 

Wenn alles nach Plan läuft, werden die noch ausstehen-
den Tiefbauarbeiten (bspw. im Bereich des Radwegs süd-
lich der Bahnunterführung) Mitte Oktober abgeschlos-
sen, so dass Anfang November – endlich – mit der Akti-
vierung der Hausanschlüsse gestartet werden kann. 

men bzw. Beschwerden kommen, ist die Bauhotline die: 
02861/89060940 (Montag bis Samstag 8–20 Uhr)

Die Meldung von Bauschäden ist möglich unter: https://
deutsche-glasfaser.de/service/bauschaden-melden

Spindler im Amt bestätigt

Albrecht Spindler bleibt auch die nächsten sieben Jahre 
Bürgermeister der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb., zu der 
unsere Partnergemeinde Leukersdorf gehört. 

Mit 74,8% Zustimmung konnte sich Albrecht Spindler bei 
einem Mitbewerber deutlich durchsetzen. 

Vermarktung im GE Bruckleite

Eine Parzelle im Gewerbegebiet kommt in Kürze wieder 
in die Vermarktung. Nähere Informationen zum Bewer-

mindestens 31.10.2023 auf der Startseite der gemeindli-
chen Homepage. Bitte beachten Sie: es handelt sich 
NICHT um ein Grundstück zur Wohnbebauung.

Mobile Sondermüllsammlung

Uhr am Veitsbadparkplatz die nächste mobile Sonder-
müllsammlung statt. 

Angenommen wird haushaltsüblicher Sondermüll wie 

schutz- und Düngemittel, Holzschutzmittel, Lösemittel 
und Feuerlöscher. 

Nähere Auskünfte hierzu erteilt die Abfallberatung am 
Landratsamt Fürth.

www.veitsbronn.de
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Regionalbudget 2024

Über das sogenannte Regionalbudget konnten in den 
letzten Jahren zahlreiche Projekte wie eine neue Küche 

den. Aber auch Vereine kamen vielfach in den Genuss ei-
ner Förderung.

Die gute Nachricht: es wird auch 2024 ein Regionalbud-
get geben.

Die schlechte Nachricht: nach aktuellem Stand gibt es 
Mittelkürzungen des Bundes, weshalb weniger Geld zur 
Verfügung stehen dürfte, entsprechend dürften weniger 
Projekte gefördert werden können.

einmal besser war: 

Nur ein Antrag, der gar nicht erst gestellt wird, geht mit 
Sicherheit leer aus!

blatt auf Seite 19.

Veitsbronner Kärwa 2023
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Nächstes Online-Café
am Donnerstag, 12.10.2023

Die nächste Gelegenheit zum Online-Austausch mit 1. 
Bürgermeister Marco Kistner besteht am Donnerstag, 
12.10.2023, um 14.00 Uhr. Die Zugangsdaten erhalten Sie 
kurz vorher.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass in diesem Format 
keine persönlichen Anliegen beantwortet werden kön-
nen. Allgemeine Anfragen, die unsere Gemeinde betref-
fen, sind aber selbstverständlich sehr willkommen. 

Bitte übermitteln Sie Ihre Kontaktdaten, idealerweise 
mit einem Stichwort zu Ihrem Anliegen, bis 09.10.2023 
per E-Mail an vorzimmer@veitsbronn.de.

„Bankgespräch“
statt, und zwar um 16.00 Uhr an der Grundschule.

Das Rathaus der VG Veitsbronn/Seukendorf ist grund-

Bitte beachten Sie hierbei, dass das Standesamt weiter-
hin ausschließlich
net hat.

Das Bürgeramt und die Kasse
zeiten jederzeit ohne Termin besucht werden.

Für alle anderen Besuche im Rathaus ist es grundsätzlich 
ratsam einen Termin zu vereinbaren, damit es nicht zu 
längeren Wartezeiten kommt oder Sie den Mitarbeiter 

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
oder nach individueller Terminvereinbarung

Tel.: 0911/75 208-0
Fax: 0911/75 208-38

den Sie in der Bruckleite 7a im Gewerbegebiet Bruckleite 
(Obergeschoss). Telefonisch oder per E-Mail erreichen 
Sie unsere Ansprechpartner weiterhin über die bekann-
ten Nummern und Adressen. Auch postalisch sind wir in 
Zukunft weiterhin über das Rathaus erreichbar.

Informationen über Aktivitäten der Gemeinde
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Apotheken-Bereitschaftsdienst und 
Ärztlicher Rettungsdienst 

Die im täglichen Wechsel dienstbereite Apotheke wird 
durch Anschlag an der Linden-Apotheke in Siegelsdorf 
(und bei anderen Apotheken im Landkreis) bekanntge-
macht. Wir bitten deshalb, sich bei Bedarf an der Linden-
Apotheke zu informieren.

Rettungsdienst, Tel. 112

Für alle kritischen Fälle, die Krankenwagen und Notarzt 
erfordern und wenn schnellste Hilfe nötig ist.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst, Tel. 116 117

Bei nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen, die aber ei-
ner Behandlung bedürfen, steht diese Notfallnummer 
rund um die Uhr zur Verfügung.

Mo, Di, Do: 18.00 –21.00 Uhr
Mi, Fr: 17.00–21.00 Uhr
Sa, So, Feiertag: 08.00–21.00 Uhr

Ärztlicher Akut-Dienst für Privatpatienten und 
Selbstzahler – PrivAD

Tel.: 01805/304 505, www.privad.de

Sitzungsplanung der Gemeindegremien

Mittwoch, 4.10.2023  Schulverbandsversammlung 
(19 Uhr, Grundschule) 

Donnerstag, 12.10.2023 Bau- und Vergabeausschuss

Donnerstag, 19.10.2023 Gemeinderat

in der Regel jeweils um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses Veitsbronn.

Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. 

Rathaus 
geschlossen!

Rathausschließung am 9. Oktober 2023
Das Veitsbronner Rathaus bleibt auf Grund von 
Wahlnacharbeiten am Montag, den 9. Oktober 2023 
geschlossen.

Deswegen können an diesem Tag keine Behörden-
gänge erledigt werden.

Die Bürger werden gebeten, den genannten Zeit-
raum bei der Planung der Rathausbesuche zu be-
rücksichtigen.

www.
veitsbronn.de sowie in den gemeindlichen Schaukästen.

Hinweis für Bauherren und Architekten:

Bauanträge, die in der Sitzung des Bauausschusses behan-
delt werden sollen, sind mit zwei Wochen Vorlauf einzurei-
chen. 
Bitte beachten Sie, dass die meisten Bauanträge in digita-
ler Form direkt beim Landratsamt Fürth einzureichen sind! 
Erst von dort erfolgt eine digitale Weitergabe an die Ge-
meinde Veitsbronn zur Einholung der gemeindlichen Stel-
lungnahme.

Sterbefälle

16.08.2023 Rudolf Stiegler

09.09.2023 Matthias Hanf und Julia Schuster

Versichertenberater der Deutschen 
Rentenversicherung Bund

Rat und Tat in Renten- und Versicherungsangelegenheiten 
der gesetzlichen Rentenversicherung bietet Herr Jürgen 
Tauber am Donnerstag, den 12. Oktober 2023 von 17.00 
Uhr bis 18.00 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal, nur mit Ter-
minvereinbarung. Zur Terminvereinbarung und telefoni-
schen Beratung ist er unter Tel. 0911/75 40 210 erreichbar.

Bekanntmachung 

(BauGB);
16. Änderung des Flächennutzungs- und 
Landschaftsplanes der Gemeinde 
Veitsbronn

Der Gemeinderat Veitsbronn hat die o. g. Änderung am 
11.05.2023 gem. § 6 BauGB fest gestellt.

Hierzu teilte das Landratsamt Fürth mit Bescheid vom 
02.08.2023, Az. 44-6102-O1002-2022-FC mit, dass die 16. 
Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes 
der Gemeinde Veitsbronn, bestehend aus den Planblät-
tern mit Begründung und Umweltbericht, mit Stand vom 
11.05.2023, genehmigt wird.

Die genehmigte 16. Änderung des Flächennutzungs- und 
Landschaftsplanes wird gem. § 6 Abs. 5 BauGB mit dieser 
Bekanntmachung wirksam.

Jedermann kann den geänderten Flächennutzungs- und 
Landschaftsplan bei der Gemeinde einsehen und über 
dessen Inhalt Auskunft verlangen.

dieser Bekanntmachung in der Bauabteilung der Verwal-
tungsgemeinschaft Veitsbronn, Bruckleite 7a, 90587 
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Veitsbronn, während der allgemeinen Dienststunden öf-
fentlich aus und können dort von jedermann eingesehen 
werden.

Für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften des Baugesetzbuches sowie von 
Mängeln der Abwägung gilt gem. § 215 Abs. 1 BauGB fol-
gendes:

Unbeachtlich sind:

 1.  Eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

 2.  Nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungs und Landschaftsplans 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 und Abs. 4 BauGB besonders hingewiesen. Darin 
ist die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-

Nutzung durch diesen Bebauungsplan und das Erlöschen 
der Entschädigungsansprüche geregelt.

Veitsbronn, 01.09.2023

Marco Kistner, 1. Bürgermeister

Gemeinde Veitsbronn
Kreis Fürth/Bayern

Amtliche Bekanntmachung

Änderung der Geschäftsordnung der Gemeinde 
Veitsbronn

Der Gemeinderat hat in der Gemeinderatssitzung vom 
27.07.2023 folgende Änderungen der Geschäftsordnung 
beschlossen:

§ 2

Ausschließlicher Aufgabenbereich des Gemeinderats

27. Entscheidungen über Widmungen nach Straßen- und 
Wegerecht wurde gestrichen und auf den Bauausschuss 
übertragen.

2. Aufgaben der Ausschüsse

§ 8

Vorberatende Ausschüsse

a) Grundstücks-Bau- und Vergabeausschuss

j) Entscheidungen über Einziehungsverfahren, Teileinzie-
hungen, Widmungen und Umstufungen nach Straßen- 
und Wegerecht.

VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnun-
gen

§ 37

Art der Bekanntmachung

(1) Satzungen und Verordnungen werden durch Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Gemeinde amtlich bekannt 
gemacht.

(2) Die amtliche Bekanntmachung kann gemäß Art. 26 
Abs. 2.2 GO auch dadurch bewirkt werden, dass die Sat-
zung in der Verwaltung der Gemeinde niedergelegt und 
die Niederlegung digital über das Internet, durch An-

mein bestimmten Stellen (Gemeindetafeln), durch Mit-
teilung in einer Tageszeitung oder durch Hinweis im 
Amtsblatt der Gemeinde bekanntgegeben wird.

Veitsbronn, 22.08.2023

Marco Kistner, 1. Bürgermeister

Geburtstage im Monat Oktober 2023

Auf Grund der geltenden Datenschutzbestimmungen 
(DSGVO) dürfen Kommunen personenbezogene Daten 
im Zusammenhang mit Geburten, Eheschließungen, Ster-

wenn die Sorgeberechtigten (bei Geburten), die Betrof-
fenen (bei Eheschließungen/Geburtstagen) bzw. die An-
gehörigen (nach einem Sterbefall) eine datenschutz-
rechtliche Erklärung bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Veitsbronn abgeben. 

Wir bitten daher um Verständnis, dass sämtliche Ge-
burten, Eheschließungen, Geburtstage und Sterbefäl-
le ohne vorliegende Datenschutzerklärung nicht mehr 

Allen Jubilaren im Monat Oktober wünscht die Gemein-
de Veitsbronn in jedem Fall alles erdenklich Gute und viel 
Gesundheit! 

Sollten Sie zu Ihrem nächsten runden Geburtstag (ab 
dem 75. Geburtstag) bzw. zu einem Ehejubiläum (ab 

den wir uns freuen, wenn Sie unserem Bürgeramt eine 
Telefonnummer mitteilen, damit ein Besuch verein-
bart werden kann.

Informationen aus dem Gemeinderat

35. Sitzung des Gemeinderates am 22.6.2023

TOP 01 A  Mitteilungen – Verleihung von 
Ehrenzeichen

Nicht alle Würdenträger konnten bei der Ehrenamtsmes-
se am 23.04.2023 anwesend sein und das gemeindliche 
Ehrenzeichen entgegennehmen. Dies wird zu Beginn die-
ser Gemeinderatssitzung nachgeholt.
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Die goldene Ehrennadel erhält Frau Deuschle für ihr 
langjähriges und hingebungsvolles Engagement vor al-
lem im Gesangsverein Siegelsdorf. Und die silberne Eh-
rennadel erhält Herr Koschar für sein breitgefächertes 
und langjähriges Engagement vor allem im Obst- & Gar-
tenbauverein. Neben den Ehrenabzeichen, erhielten bei-
de noch einen stilvollen und modernen Glaspokal sowie 
ein Marzipantörtchen mit dem Gemeindewappen. 

TOP 01 B Mitteilungen – Stadtradeln 2023

Auch dieses Jahr fand das Stadtradeln statt. Durch die 
Veitsbronner Teams wurde folgendes Ergebnis erzielt:

– 27 Radler

– 3 Teams

– 6.687 Kilometer

– 1.000 kg CO2-Vermeidung

Dies sind die Sieger des Stadtradelns:

1. Platz – Herr Schenker 

2. Platz – Herr Billenstein 

3. Platz – Herr Kronau 

TOP 01 C  Mitteilungen – Sicherheitsbe-
richt 2022

Wie aus dem aktuellen Sicherheitsbericht der Polizei her-
vorgeht, war im Jahr 2022 in Veitsbronn ein Anstieg der 
Straftaten von 104 (im Jahr 2021) auf 147 zu verzeich-
nen. Die Erhöhung der registrierten Straftaten zurück 
auf das Niveau des Jahres 2020 (mit 142 Straftaten) ist 
zur Hälfte alleine auf den Bereich „Diebstahl“ zurückzu-
führen, hier war ein Anstieg von 26 auf 48 Straftaten zu 
verzeichnen.

spezielle Erwähnung mit einer Serie von Fahrraddieb-
stählen insbesondere am Bahnhof Siegelsdorf, was zu 
der eklatanten Erhöhung der bekanntgewordenen Straf-
taten führte. Trotz Überwachungsmaßnahmen konnte 
der Täter nicht ermittelt werden. Im Bereich der sonsti-
gen Straftaten musste eine erhöhte Anzahl an Sachbe-
schädigungen, besonders an Fahrzeugen, registriert wer-
den.

Entwicklung 2020 über 2021 bis 2022

Straftaten gesamt 142 104 147

Gegen das Leben 0 0 0

Gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung 1 6 7

Rohheitsdelikte 19 21 15

Diebstahl (insgesamt) 45 26 48

Einfacher Diebstahl 25 21 29

Schwerer Diebstahl 20 5 19

Vermögens- und 
Fälschungsdelikte 45 24 37

Sonstige Straftatbestände 
gemäß StGB 22 18 29

Gegen strafrechtliche 
Nebengesetze 8 9 11

Im Bereich der Verkehrsunfälle gab es ebenfalls einen 
leichten Anstieg. Die Zahl der Unfälle mit Personenscha-
den ist nach Verdoppelung im vorletzten Jahr (von 11 auf 
22) nun zwei Jahre konstant geblieben. Auch die Zahl der 
Verletzten blieb deutlich unter der Zahl aus 2020, zu 
2021 erhöhte sich die Zahl nur geringfügig. Die deutliche 
Zunahme der Kleinunfälle erklärt sich hauptsächlich 
durch eine deutliche Erhöhung der Wildunfälle um 11.

Entwicklung 2020 über 2021 bis 2022

Verkehrsunfälle gesamt 118 113 127

Mit Personenschaden 22 15 16

Mit Sachschaden 32 31 27

Kleinunfälle 64 67 84

TOP 01 D  Mitteilungen – Schutzstreifen für 
Fahrradfahrer auf Kreisstraßen

Das Landratsamt Fürth bringt einseitige Schutzstreifen 
für Fahrradfahrer auf den Kreisstraßen im Gemeindege-
biet Veitsbronn an und wird im gleichen Zuge die Fahr-
radbeschilderung anpassen. 

Nach Prüfungen des Landratsamtes zusammen mit der 
Polizei und der Straßenmeisterei wurde festgestellt, 
dass die Schutzstreifen rechtlich und praktisch umsetz-
bar sind. 
Diese Maßnahme dient der Förderung der Fahrradinfra-
struktur und der Verbesserung der Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs.

Von der Maßnahme sind die Langenzenner Straße, die 
Puschendorfer Straße, die Nürnberger Straße und die 

Info zu den konkreten Auswirkungen der teilweise geän-
derten Beschilderungen im Gemeindeblatt erfolgen 
(Hinweis: erfolgte zum Gemeindeblatt August 2023).

Der Redaktionsschluss für die Novemberausgabe 2023
des Gemeindeblattes ist der 14. Oktober 2023.

Um Beachtung und Vormerkung wird gebeten!!!
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Jahresbericht 2022

Die Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH (gsb) hat das 
Deponiejahrbuch 2022 für die Sonderabfalldeponie Rain-

der Stadt Langenzenn zur Kenntnis weitergeleitet. Im 
Jahrbuch sind u.a. sämtliche technische Prüfberichte, 
Statistiken zur Sondermüllsammlung, Messungen und 
Ablschussberichte der gsb in digitaler Form enthalten. Es 
kann festgestellt werden, dass sich keine besonderen 
Vorkommnisse, Anomalien oder anderweitige außeror-
dentliche Ergebnisse ergeben haben und der laufende 
Betrieb der Sonderabfalldeponie nicht gefährdet ist. 

Ergebnisse der Deponievermessung vom 30.12.2022: 

� Gesamtvolumen 897.250 m³

� Verfülltes Gesamtvolumen 700.616 m³

� Verfülltes Volumen im Berichtsjahr 16.113 m³

� Restvolumen der Deponie 196.634 m³

�  Aufnahme Deponiebetrieb Wiederinbetrieb-
nahme 02/2017

� Restlaufzeit der Deponie voraussichtlich 2031

Der allgemein zusammenfassende Auszug aus dem Jah-
resbericht lautet wie folgt:

Leitungsuntersuchungen

Im Berichtsjahr wurden die jährlichen Reinigungen und 
Untersuchung der Leitungssysteme der SAD Raindorf 
durch das Fachunternehmen RRS, Nürnberg, ausgeführt. 
Außerdem wurden zusätzliche Reinigungen der Haltun-
gen SW14 – SW15 – SW102 im Februar, Juni, August und 
Dezember des Berichtsjahres vorgenommen. Die Ergeb-
nisse sind mit den Kontrollen der Vorjahre vergleichbar. 
Durch Setzungen in und am Deponiekörper sind leichte 
Verformungen und Unterbögen an einigen Rohrabschnit-
ten festzustellen. Inkrustationen und Ablagerungen 
konnten durch Hochdruckreinigung und den Einsatz ei-
ner Spezialdüse (Schlag-/Vibrationsdüse – Hochdruck) in 
allen untersuchten Sickerwasser-Leitungen durchgängig 
gereinigt und mittels Kamerabefahrung inspiziert wer-

ckerwasserleitungen gewährleistet.

wassers wurden im Berichtszeitraum ebenfalls gereinigt 
und kamerabefahren. Ausnahmen sind die stillgelegten, 

Kassetten E, D, C, B, A und K. Die Ergebnisse der Kame-
rabefahrungen sowie der Überwachungsplan der Sicker-
wasserbecken und der Schächte sind in der Anlage 3 ta-
bellarisch dargestellt.

Grundwasser/Schichtenwasser/Kontrolldrainagen

Die Grundwasseruntersuchungen, einschl. Schichtenwas-
ser und Kontrolldrainagen, bestätigen im Berichtsjahr 
die bisherigen Befunde. Die Analysenergebnisse zeigen 
im Gesamtbild, dass keine von der SAD Raindorf ausge-
hende Beeinträchtigung gegeben ist.

TOP 02  Bebauungsplan Nr. 24 „Einkaufs-
markt an der Seukendorfer 
Straße” – 3. Änderung

Für die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Ein-
kaufsmarkt an der Seukendorfer Straße“ liegt nun die 
Grundzustimmungserklärung für die Kostenübernahme 
der Norma sowie ein Vorentwurf vor. Herr Rühl vom Büro 
Stadt und Land erläutert den Vorentwurf in der Sitzung. 

wurfes von 940 auf 1.150 qm erhöht. Die nochmalige Er-

nahme der Fläche, die bisher eine Bäckerei belegte und 
einem Anbau in der ausgenommenen Ecke des Baukör-

Stellungnahme des Büros Planwerk unkritisch. Es wur-
den im Vorentwurf die für die ehemals geplante Ortsum-

men und bisher nicht ausgeführte Begrünungsmaßnah-
men verändert dargestellt. 

Der Gemeinderat billigt den Vorentwurf des Bebauungs-
planes Nr. 24 „Einkaufsmarkt an der Seukendorfer Stra-
ße“ mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung 
vom 22.06.2023.  Die Verwaltung wird beauftragt, über 

frühzeitig gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über Ziele und Zweck 
der Planung zu informieren sowie die frühzeitige Beteili-

Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

TOP 03  Bebauungsplan Nr. 50 „Gewerbe-
gebiet zwischen den Bahnlinien”

Für die gemeindeeigenen Flächen zwischen den Bahnlini-
en in Kagenhof liegt eine Anfrage eines einheimischen 
Gewerbebetriebes zur Errichtung eines Betriebsgelän-
des vor. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt wäre 
dort Baurecht nur mit einer Bauleitplanung zu erreichen. 

Es ist davon auszugehen, dass im Zuge einer konkreten 
Planung Abstände zu den Bahngleisen eingehalten wer-
den müssen. Auch soll der Wunsch des Gemeinderates, 
eine Radwegeverbindung südlich der Bahn bis nach Ka-
genhof grundsätzlich realisieren zu können, weiterhin 
möglich sein.

Der Bebauungsplan wird im weiteren Verlauf als Nr. 51 
geführt werden, weil die Nr. 50 bereits für den Bebau-
ungsplan „Solarpark westlich der Grundschule“ vergeben 
ist.

Die Gemeinde befürwortet grundsätzlich die Bestrebun-
gen, ortsansässige Firmen im Ort zu halten. 

Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 50 „Gewerbegebiet zwischen den Bahnli-
nien“. Weitere Schritte werden nach Absprache mit dem 
Antragsteller im Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt. 
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TOP 04  Änderung der Stellplatzsatzung – 
Anforderungen im geförderten 
Wohnungsbau

Die WBG Veitsbronn hat im Rahmen eines Strategiege-
spräches auf die Problematik der nachzuweisenden Stell-
plätze für das WBG-Haus in der Fürther Straße 32 auf-
merksam gemacht und darauf hingewiesen, dass es eine 
Einschätzung der Regierung von Mittelfranken gibt, in 
der für geförderten Wohnungsbau ein Stellplatzschlüs-
sel von 0,5 Stellplätzen pro Wohneinheit ausreichend sei. 

sprechend anzupassen. 

In der Umgebung haben bspw. bereits Erlangen, Nürn-
berg und Fürth Stellplatzsatzungen, bei denen dies be-
rücksichtigt ist:

Bei den Landkreiskommunen wie bspw. Oberasbach, Lan-
genzenn, Puschendorf, Cadolzburg und Ammerndorf ist 
dies nach Recherche noch nicht berücksichtigt. 

Die vorgeschlagene Stellplatzsatzung wird innerhalb des 
Gremiums sehr kontrovers diskutiert, und eine Änderung 
des vorliegenden Beschlussvorschlages vorgenommen. 
Der angepasste Beschlussvorschlag wird anschließend 
zur Abstimmung gegeben.

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Änderung der Stell-
platzsatzung vorzubereiten und zum Beschluss vorzule-
gen, wonach für geförderten Mietwohnraum ein verrin-
gerter Stellplatzschlüssel gilt.  

In Kreppendorf im Bereich vom Neubaugebiet bis zur 
Kurve wurde durch die Baumaßnahme auf einer Seite 

Gehweg dienen, damit diese sicher den Bereich passie-
ren können, als auch von Verkehrsteilnehmern als Aus-

PKW und Traktor entgegenkommen.

Da der abgetrennte Bereich deshalb nicht klar als Geh-
weg erkennbar ist, kann davon ausgegangen werden, 
dass sobald die Bebauung des Neubaugebietes starten 
wird, verstärkt Handwerker dort parken werden und so-
mit der Weg versperrt werden würde. Aber nicht nur 
Handwerker, sondern auch zukünftige Besucher der An-
wohner des Neubaugebietes. 

Demnach soll circa in dem im Anhang rot markierten Be-
reich ein eingeschränktes Halteverbot mit den Verkehrs-
zeichen 283-10 (Eingeschränktes Halteverbot Anfang) 

und 286-20 (Eingeschränktes Halteverbot Ende) ange-
bracht werden. Durch das eingeschränkte Halteverbot 
ist das Parken untersagt, aber Handwerker dürfen den-
noch kurzfristig halten um ihre Werkzeuge nahe der Bau-
stelle abzuladen. 

Ein eingeschränktes Halteverbot mit den Verkehrszei-
chen 283-10 (Eingeschränktes Halteverbot, Anfang) und 
286-20 (Eingeschränktes Halteverbot, Ende) wird erlas-
sen.

den Landkreis Fürth – Gemein-
same Absichtserklärung zum 
Aufbau einer regionalen Wasser-

Landkreis Fürth erstellt. 

In der Einladung zur Abschlussveranstaltung bezüglich 

das Landratsamt aus:

„Mit seinem enormen Potenzial als Energieträger der Zu-

folg der deutschen Energie- und Mobilitätswende leis-
ten. Deshalb haben die 14 Kommunen und der Landkreis 

ben, die Erzeugungs- und Anwendungspotentiale von 

werk zu gründen. 

Um die Klimaschutzziele erreichen zu können, müssen 
Energie- und Mobilitätswende zukünftig stärker gemein-

tigen Lösungen eine Brücke zwischen den Sektoren 
Strom, Wärme, Mobilität und Industrie. 

Für einen erfolgreichen Start in eine regionale Wasser-

delt und die praktische Anwendung vorangetrieben wer-
den. Zu diesem Zweck möchten die 14 Kommunen und 
der Landkreis Fürth zusammen mit interessierten Akteu-
rinnen und Akteuren aus der Region eine Interessensge-
meinschaft gründen. Mit der Interessensgemeinschaft 
bekunden die Bündnispartnerinnen und -partner ihre Ab-
sicht, sich an den gemeinsamen Aktivitäten zu beteiligen 
und dazu beizutragen, den Aufbau einer regionalen Was-

In der Abschlussveranstaltung soll eine gemeinsame Ab-
sichtserklärung unterzeichnet werden, deren Ziele wie 
folgt beschrieben sind: 

v.a. für Mobilität und Industrie 
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basierter Elektromobilität als emissionsfreie An-
triebstechnologie insbesondere im ÖPNV, in der 
Schwerlast- und Intralogistik, der regionalen Logis-
tik und bei Abfallsammelfahrzeugen. 

 4.  Auf- und Ausbau der notwendigen Tankstellen-Inf-
rastruktur 

 5.  (Pilot-)Projekte zur emissionsarmen Strom- und 
Wärmeversorgung von Wohn- und Gewerbeimmobi-
lien 

 6.  Einbindung der Bevölkerung und lokaler Unterneh-
merinnen und Unternehmen in die Entwicklung der 

same Veranstaltungen und Workshops.

Eine Mitwirkung bei der Interessensgemeinschaft (IG) 

nanziell nicht. Zweck der IG liegt darin, sich zu vernetzen 

dürfnisse, Ziele etc. der Mitglieder liegen und wie das 

Analyse im Landkreis vorangetrieben werden soll.

Der Gemeinderat schließt sich der gemeinsamen Ab-
sichtserklärung an und ermächtigt den 1. Bürgermeister 
oder die Vertretung im Amt zur Unterzeichnung.

  Finanzielle Beteiligung von Kommunen am 
Ausbau von FPA

Beteiligung von Kommunen an den Erträgen neuer Anla-
gen auf freiwilliger Basis geschlossen werden. Dies ist 
grundsätzlich jedoch immer erst nach Satzungsbeschluss 
möglich. Aktuell wurde nun eine entsprechende Verein-
barung mit dem Betreiber des „Solarpark Raindorf“ ge-
schlossen.

Eine aus Sicht der Gemeinde grundsätzlich erfreuliche 
Änderung der Rechtslage hat sich vor kurzem ergeben. 
Es können nun in der Regel auch für Bestandsanlagen 
Vereinbarungen rückwirkend zum 01.01.2023 geschlos-
sen werden. Allerdings besteht hierzu keine rechtliche 

genkommen der Anlagenbetreiber angewiesen. Seitens 
der Verwaltung werden die entsprechenden Gespräche 
geführt werden.

  Aufstellung von Richtlinien zur Förderung 
der Einsatzfähigkeit in Bezug auf die Führer-
scheinklasse C der Aktiven Feuerwehr-
dienstleistenden in der Gemeinde Veits-
bronn

Der Gemeinderat beschließt interne Richtlinien inkl. der 
Ergänzungen über die Kostenübernahme der Führer-
scheinklasse C für die Aktiven der Feuerwehren in der 
Gemeinde Veitsbronn samt Vereinbarung in der überar-
beiteten Fassung.

 Betriebsträgerschaft Trinkwasser

Der Gemeinderat beschließt für die zukünftige Betriebs-
führung im Bereich Wasserleitungsnetz die Vergabe der 
Arbeiten an einen externen Dienstleister.  

Die Verwaltung wird mit der Einholung von Angeboten 
beauftragt. Hierfür ist eine beschränkte Ausschreibung 
mit Teilnahmewettbewerb durchzuführen.

 Gebührenkalkulation Friedhof Veitsbronn

Der Gemeinderat beschließt, dass die Dr. Schulte/Röder 
Kommunalberatung den Auftrag zur Erstellung Gebüh-
renkalkulation für den gemeindlichen Friedhof erhält. 

Informationen aus dem Gemeinderat
26. Sitzung des Grundstücks-, Bau- und 
Werkausschusses am 20.07.2023

TOP 01 Mitteilungen

keine

TOP 02 Baugesuche
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TOP 02 A  Baugesuche – Winterleite 23 
– Befreiung Bebauungsplan und 
Einfriedungsverordnung

Die Antragsteller stellen Antrag auf Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes sowie der Einfrie-
dungsverordnung für eine Mauer mit einer Höhe von 1,8 
m an der nördlichen Grundstücksgrenze zur angrenzen-
den Bahnlinie hin.  

Im Bebauungsplan Nr. 21 Raindorf Ost sind nur die Ein-

weshalb für die rückwärtigen Einfriedungen die Einfrie-
dungssatzung regelnd eintritt. Aus Sicht der Verwaltung 
ist eine Lärmschutzmauer zur Bahnlinie hin städtebaulich 
vertretbar. 

Das Gremium diskutiert den Sachverhalt. 

Für die Winterleite 23, Fl. Nr. 2050 Gemarkung Horbach 
wird gemäß beliegendem Antrag eine Befreiung von der 
Einfriedungsverordnung für eine Mauer mit Höhe von 1,8 
m an der nördlichen Grundstücksgrenze erteilt. 

TOP 02 B  Baugesuche – Puschendorfer Str. 
11 – Tektur Stellplatzplan

Für die Puschendorfer Straße 11 gibt es für die in 2019 

gangswohnheim eine Beteiligung vom Landratsamt im 
Falle einer Tektur des Stellplatzplanes. Die Stellplätze 
sind in Summe wie im Ursprungsantrag und Bescheid an-
gegeben nachgewiesen. 6 Stellplätze weichen lediglich 
in der Position ab. 

Die Gemeinde prüft nicht die Übereinstimmung mit 
Brandschutzvorschriften oder Abstandsvorschriften be-
züglich Feuerwehreinfahrten. 

Das gemeindliche Einvernehmen zur Tektur des Stell-
platzplanes wird erteilt. 

TOP 02 C  Baugesuche – Am Kirchberg 2 
– Umnutzung eines Zweifamilien-
hauses zu einem Dreifamilienhaus

Am Kirchberg 2 wurde vom Vorbesitzer ein Dachgeschoss 
zu einer zusätzlichen Wohnung ausgebaut. Der Antrag-
steller beantragt dazu nun eine Umnutzung von einem 
Zweifamilienhaus zu einem Dreifamilienhaus. 

Der Antrag auf Genehmigungsfreistellung wird von der 
Gemeinde als Bauantrag weiterbehandelt, da vom LRA 
im Anschreiben auch ein Bauantrag gefordert war. Dies 
wurde vom Bauherrn auch als Alternative angegeben. 

Im letzten Bescheid von 1974 wurde ein Umbau des Hau-
ses mit zwei Wohnungen ausgewiesen. Für die Stellplät-

wohnung neu betrachtet. Die erforderlichen zwei neuen 
plus drei bestehende Stellplätze werden nachgewiesen. 

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 

 Vergaben – Ingenieurleistungen Lilienstraße

Der Grundstücks-, Bau- und Vergabeausschuss beschließt 
die Ingenieurleistungen für die Kanalisation, Trinkwas-
serleitungen und Straßenbau der Lilienstraße für 
153.984,98 EUR brutto an das Ingenieurbüro GBi Kom-
munale Infrastruktur GmbH & Co. KG, Herzogenaurach, 
zu vergeben.

  Vergaben – Straßenbauarbeiten obere 
Bergstraße

Der Grundstücks-, Bau- und Werkausschuss beschließt 
die Straßenbauarbeiten an die Firma Zollhöfer Bau 
GmbH, Herzogenaurach, zu vergeben.

Regelmäßige Überprüfung der
Sirenenanlagen

Die routinemäßige, vierteljährliche Überprüfung der 

Samstag, 7. Oktober 2023

in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr statt.

Sollte während der Überprüfung einmal der Ernstfall ein-
treten und „echter“ Alarm kommen, wird dieser doppelt 
ausgelöst. D.h., statt dreimal heult die Sirene sechsmal. 

Außerdem erfolgt eine entsprechende Alarmdurchsage.

Spricht eine Sirene während der Überprüfung nicht an, 
ist die Gemeinde zu verständigen.
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Wahlbekanntmachung zur Landtags- und Bezirkswahl am 08. Oktober 2023

1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.

2.  Die Gemeinde ist in folgende 7 Stimmbezirke eingeteilt:

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und genaue Anschrift barrierefrei ja/nein

2001 Stimmbezirk Veitsbronn West Zenngrundhalle Veitsbronn 
Raum 1
Nürnberger Straße 2, 90587 Veitsbronn

Ja

2002 Stimmbezirk Veitsbronn Mitte Zenngrundhalle Veitsbronn 
Raum 2
Nürnberger Straße 2, 90587 Veitsbronn

Ja

2003 Stimmbezirk Veitsbronn Ost/
Kreppendorf

Zenngrundhalle Veitsbronn 
Raum 3
Nürnberger Straße 2, 90587 Veitsbronn

Ja

2004 Stimmbezirk Siegelsdorf West Haus der Diakonie 
Waldstraße 2 F, 90587 Veitsbronn

Ja

2005 Stimmbezirk Siegelsdorf Ost/
Bernbach

Evang. Kindergarten 
Waldstraße 2 B, 90587 Veitsbronn

Ja

2006 Stimmbezirk Raindorf/Kagenhof Feuerwehrhaus Raindorf
Dorfstraße 1, 90587 Veitsbronn

Ja

2007 Stimmbezirk Retzelfembach Feuerwehrhaus Retzelfembach
Fembachstraße 4, 90587 Veitsbronn

Ja

Stimmbezirk/Sonderstimmbezirk Wahlraum

Baustellenübersicht 

Mehrere laufende, aber auch gerade begonnene ge-
meindliche Baustellen werden im nächsten Jahr das Orts-
bild prägen.

Nachstehend ein Überblick über verschiedene laufende 
Maßnahmen und deren Fortgang

Neubau Kindertagesstätte Friedrichstraße

Spatenstich: Mai 2023

Aktuell: Gründungsarbeiten 

Fertigstellung: Sommer/Herbst 2024

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes
Ertüchtigung Regenüberlaufbecken (RÜB) 7 Veits-
bronn West

Beginn: Herbst 2021

Aktuell: Elektrotechnische Einrichtung

Fertigstellung: Winter 2023

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes
Ertüchtigung Regenüberlaufbecken (RÜB) 6 Veits-
bronn Ost

Beginn: Sommer 2022

Aktuell: Elektrotechnische Einrichtung

Fertigstellung: Winter 2023

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes
Ertüchtigung Regenüberlaufbecken (RÜB) 2 Retzel-
fembach

Beginn: Sommer 2023

Aktuell: Fertigteillieferungen

Fertigstellung: Frühjahr 2024

Kanalbauarbeiten Wacholderbergstraße – BA IV

Beginn: 4. Oktober 2023

Aktuell: Baustelleneinrichtung

Fertigstellung: Frühjahr 2024

www.veitsbronn.de
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3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr in

zusammen.

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und genaue Anschrift barrierefrei ja/nein

2011 Briefwahl 11 Rathaus Veitsbronn 
Sitzungssaal
Nürnberger Straße 2, 90587 Veitsbronn

Ja

2012 Briefwahl 12 Rathaus Veitsbronn
Sozialraum 1. OG, 
ehem. Fraktionszimmer
Nürnberger Straße 2, 90587 Veitsbronn

Ja

2013 Briefwahl 13 ehemaliges Pfarrzentrum
Veranstaltungsraum, 
Raum 1, EG
Friedrichstraße 8, 90587 Veitsbronn

Ja

2014 Briefwahl 14 ehemaliges Pfarrzentrum
Raum 2, EG
Friedrichstraße 8, 90587 Veitsbronn

Ja

2015 Briefwahl 15 ehemaliges Pfarrzentrum
Saal, Raum 3, 1. Stock
Friedrichstraße 8, 90587 Veitsbronn

Nein

2016 Briefwahl 16 ehemaliges Pfarrzentrum
Raum 4, EG
Friedrichstraße 8, 90587 Veitsbronn

Ja

Stimmbezirk/Sonderstimmbezirk Wahlraum

4. Stimmberechtigte Personen können nur in dem Wahl-
raum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen sind. Die Stimmberechtigten ha-
ben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubrin-
gen. Jede Wählerin/Jeder Wähler hat zwei Stimmen für 
die Landtagswahl und zwei Stimmen für die Bezirkswahl. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die der Wähle-
rin/dem Wähler bei Betreten des Wahlraums ausgehän-
digt werden.

Im Einzelnen erhält die Wählerin/der Wähler folgende 
Stimmzettel:

– einen kleinen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl 
für die Wahl einer oder eines Stimmkreisabgeordne-
ten (Erststimme),

– einen großen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl 
für die Wahl einer oder eines Wahlkreisabgeordneten 
(Zweitstimme),

– einen kleinen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl
für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats 
im Stimmkreis (Erststimme),

– einen großen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl 
für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats 
im Wahlkreis (Zweitstimme).

Auf jedem dieser Stimmzettel darf nur eine Stimme 
abgegeben werden.

Die Wählerin/Der Wähler kennzeichnet durch je ein Kreuz 
oder auf andere Weise in dem hierfür vorgesehenen 
Kreis auf dem Stimmzettel mit den Stimmkreisbewer-
bern, welcher Stimmkreisbewerberin/welchem Stimm-
kreisbewerber, und auf dem Stimmzettel mit den Wahl-
kreisbewerbern, welcher Wahlkreisbewerberin/wel-
chem Wahlkreisbewerber sie/er ihre/seine Stimme ge-
ben will. Die Stimmzettel müssen von der Wählerin/vom 
Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums bzw. hinter 
einer Sichtschutzvorrichtung oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und mehrfach so gefaltet 
werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran erfol-
gende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Stimmbezirk sind  Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts 
möglich ist.

6. Stimmberechtigte, die einen Wahlschein haben, kön-
nen an der Wahl
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
des auf dem Wahlschein bezeichneten Stimmkreises 
oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl abstimmen will, erhält von der Ge-
meinde (Verwaltungsgemeinschaft) auf Antrag einen 
Wahlschein mit folgenden Unterlagen:

– je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern 
für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl 
(blau),
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– je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für 
die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau),

– zwei Stimmzettelumschläge (weiß und blau),

– einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an 
die der Wahlbrief zu übersenden ist und

– ein Merkblatt für die Briefwahl.

Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür 
sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein 
und die verschlossenen Stimmzettelumschläge (mit den 

dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle spätestens 
am Wahltag, 18 Uhr, eingeht.
Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigen die 
Briefwahl auszuüben haben, ergeben sich aus dem Merk-
blatt für die Briefwahl.

7. Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung 
des Stimmrechts durch einen Vertreter anstelle der 
stimmberechtigten Person ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 
LWG). Eine stimmberechtigte Person, die des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ih-
rer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf tech-
nische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmbe-

Wahlentscheidung beschränkt. 

erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung der stimmberechtigten Person ersetzt oder 

person besteht (Art. 3 Abs. 5 LWG).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässi-
ger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahl-
berechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches).

Die Gemeindebehörde

Briefwahl Landtag und Landrat

statt. Die Wahlbenachrichtigungen hierfür sollten be-
reits in sämtlichen Briefkästen angekommen sein. Am 

statt. Hierfür werden die Wahlbenachrichtigungsschrei-
ben versandt und sollten bis spätestens 29. Oktober in 
Ihrem Briefkasten sein.

Die Beantragung der Briefwahl sollte möglichst im On-
line-Verfahren (mittels QR-Code oder über das Bürger-
serviceportal auf unserer Homepage https://www.buer-
gerservice-portal.de/bayern/vgveitsbronn/bsp_ewo_
briefwahl/#/ ) erfolgen. 

Sollten Sie keinen Onlinezugang haben, können Sie die 
Unterlagen schriftlich per Post oder alternativ durch Ein-
wurf in unseren Briefkasten beantragen.

Eine persönliche Vorsprache zur Beantragung und Ab-

holung der Briefwahlunterlagen in unserem Bürgeramt 

ist nicht zwingend notwendig. 
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Bitte beachten Sie außerdem, dass Sie bei der schriftlichen 
Beantragung mittels Wahlbenachrichtigungsbrief die Rück-
seite vollständig ausfüllen und unterschreiben müssen.

Sollten Sie eine Dritte Person bevollmächtigen, Ihre Brief-
wahlunterlagen mit abzuholen, füllen Sie bitte auch die 

entsprechende Vollmacht aus und achten Sie darauf, dass 
Sie auf der Rückseite des Wahlbenachrichtigungsbriefs 
zweimal unterschrieben haben.

GEMEINDE VEITSBRONN
Richtlinien

für die Auszeichnung von ehrenamtli-
chem Engagement in Vereinen und Ver-
bänden in der Gemeinde Veitsbronn und 
zur Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde Veitsbronn vom 15.09.2021

Die Gemeinde Veitsbronn hält das ehrenamtliche Enga-
gement für ein intaktes Zusammenleben für unverzicht-
bar. Jede Form des Eintretens für die Allgemeinheit ver-
dient Anerkennung und Respekt. 
Die vielen Vereine und Verbände in Veitsbronn und die 
darin ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger 
sind ein wesentlicher Teil einer Gemeinde. Durch ihr En-
gagement entsteht ein Miteinander, das eine Kommune 
braucht. Der Gemeinderat Veitsbronn möchte mit der 
Ehrung dieser Menschen ein Zeichen des Dankes und der 
Anerkennung setzen. 

Eine Ehrung erhalten natürliche Personen, die in beson-
derem Maße und durch außergewöhnliche Leistungen 
auf kommunalem, kulturellem, wirtschaftlichem, wissen-
schaftlichem, künstlerischem, sportlichem, ökologi-
schem, kommunalpolitischem oder caritativem Gebiet 
zum Wohl und Ansehen der Gemeinde und der Allge-
meinheit beigetragen haben. 

Die Ehrung ist ein Zeichen dankbarer Anerkennung.

1. Art der Ehrungen

(1) Die Art der Ehrung richtet sich nach der Zeitdauer der 
zu würdigenden Tätigkeit. Es erfolgt eine Ehrung bei ei-
ner maßgeblichen Zeit von mindestens:

� 20 Jahren in Form einer Urkunde und einem Ehrenzei-
chen in Bronze

� 30 Jahren in Form einer Urkunde und einem Ehrenzei-
chen in Silber

� 40 Jahren in Form einer Urkunde und einem Ehrenzei-
chen in Gold

(2) Die Art der Ehrung richtet sich nach der Außerge-
wöhnlichkeit der Leistung bzw. der zu würdigenden Tä-
tigkeit.

2. Kriterien für Ehrungen

(1) Geehrt werden können natürliche Personen (–nach-
stehend allgemein Ehrenamtliche genannt–), deren eh-
renamtliches Engagement in der Gemeinde Veitsbronn 
zum Wohle der Veitsbronner Bevölkerung beiträgt. Es 
besteht die Möglichkeit von Anrechnung unterschiedli-
cher ehrenamtlicher Tätigkeit in verschiedenen Vereinen

(2) Es kann eine Ehrung erfolgen für

� Ehrenamtliche, die sich in besonderer Weise für das 
Allgemeinwohl eingesetzt haben

� Ehrenamtliche, die in herausragender Weise über ei-
nen längeren Zeitraum in einem Verein/Verband ge-
wirkt haben

� Ehrenamtliche, die sich sozial, caritativ, kulturell, wirt-
schaftlich, wissenschaftlich, künstlerisch, ökologisch, 
kommunalpolitisch, sportlich oder für die Sicherheit 
der Gemeinde in hohem Maße verdient gemacht ha-
ben.
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3. Vorschlagsrecht

(1) Vorschlagsberechtigt für eine Ehrung ist jeder Ver-
einsvorstand, die Mitglieder des Gemeinderates Veits-
bronn sowie der Erste Bürgermeister.

(2) Im Amtsblatt der Gemeinde Veitsbronn wird rechtzei-
tig auf dieses Vorschlagrecht hingewiesen. Die Vorschlä-
ge müssen die persönlichen Daten und eine detaillierte 
Beschreibung des ehrenamtlichen Engagements enthal-
ten.

Vorschläge können bis spätestens 31.10. des Jahres ein-
gereicht werden. 

(3) Der Gemeinderat entscheidet, aus einer Liste der zur 
Ehrung vorgeschlagenen Ehrenamtlichen, mit 2/3 Mehr-
heit über die Vergabe des Preises.

4. Zeitpunkt der Ehrungen

Ehrungen werden einmal im Jahr vorgenommen. Die Ver-
leihung soll grundsätzlich eine würdige Gestaltung erhal-
ten.

Veitsbronn, 15.09.2021

Marco Kistner, 1. Bürgermeister

Vorschläge für örtliche Ehrungen

Die Richtlinien für eine örtliche Auszeichnung für lang-
jähriges Engagement wurden bereits im Gemeindeblatt 

Wir erinnern daran, dass die Frist für die Einreichung von 
Vorschlägen der anstehenden Auszeichnungsrunde zum 
31. Oktober 2023 endet. 

Insbesondere die Vereinsvorsitzenden sind aufgerufen, 
Vorschläge einzureichen.

Manöver der US-Streitkräfte im 
Oktober 2023

Die US-Streitkräfte teilen mit, dass in der Zeit vom 
02.10.2023–31.10.2023 Manöver-Übungen (auch Nacht-
übungen) mit Außenlandungen durchgeführt werden. 

Gemeinden Langenzenn, Veitsbronn und Wilhermsdorf 
genannt.

An dieser Übung werden 32 Soldaten mit vier Radfahr-
zeugen und zwölf Hubschraubern teilnehmen.

auf die Ansprechpartner bei den US-Streitkräften, Herrn 
Torsten Lübke unter der Rufnummer 09641/705870780 
oder Frau Helga Moser unter der Rufnummer 0152/ 
09114369, zuzugehen.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den Einrichtun-
gen der übenden Truppe fernzuhalten. 

page www.landkreis-fuerth.de.

Vorbereitung auf die Reisezeit

Denken Sie daran sich rechtzeitig ein neues Ausweisdo-
kument ausstellen zu lassen. Die Ausstellung eines neu-
en Reisepasses benötigt zurzeit 3–6 Wochen und beim 
Personalausweis etwa 2–3 Wochen. 

ohne Termin möglich.

Zur Beantragung bringen Sie bitte folgende 

– aktuelles biometrisches Lichtbild (nicht älter als 
1 Jahr)

– bisheriges amtliches Ausweisdokument (Reisepass, 
Personalausweis oder Kinderreisepass)

– bei Erstausstellung benötigen wir zusätzlich noch wei-
tere folgende Unterlagen: Personenstandsurkunden 
(Geburts- oder Eheurkunde), Staatsangehörigkeits-
urkunden

– für Antragsteller ab 24 Jahren kostet der Personal-
ausweis 37,00 €, der Reisepass 60,00 € und für Antrag-
steller unter 24 Jahren 22,80 € (Personalausweis) 
bzw. 37,50 € (Reisepass)

Die Gültigkeit der Ausweise bleibt unverändert bei 
10 Jahren für Antragsteller ab 24 Jahren und 6 Jahren für 
Antragsteller unter 24 Jahren. Bei Kindern unter 16 Jah-
ren ist das Einverständnis von beiden Elternteilen erfor-

http://
vg-veitsbronn-seukendorf.de/verwaltung-formulare/

KINDERREISEPASS

Wird für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres 
ausgestellt. Der Kinderreisepass ist 1 Jahr gültig und kann 
– solange er noch gültig ist – um ein weiteres Jahr verlän-
gert werden, bis das Kind 12 Jahre alt ist. Das Kind muss 
sein Dokument ab dem 10. Lebensjahr selbst unterschrei-
ben. Hierfür müssen beide sorgeberechtigten Elternteile 
den Antrag gemeinsam stellen (Bevollmächtigung eines 
Elternteils ist möglich). Mitzubringen ist ein aktuelles bio-
metrisches Lichtbild und – soweit vorhanden – ein bereits 
früher ausgestellter Kinderreisepass. 

Bitte überprüfen Sie vor Ihrer nächsten Reise ins Ausland 
immer, ob ein Fremder Ihr Kind auf dem Lichtbild in dem 
noch gültigen Kinderreisepass erkennt. Sofern das nicht 
der Fall ist, lassen Sie auch hier den Pass mit einem aktuel-
len biometrischen Lichtbild aktualisieren. 

Es entstehen jeweils Kosten in Höhe von 6,00 €, für eine 
Neuausstellung in Höhe von 13,00 €. Kinderreisepässe 
werden direkt im Bürgeramt ausgestellt und können so-
fort mitgenommen werden.

Allgemeine Informationen zu Ausweisen 
und Pässen

Sollten Sie dennoch Fragen haben, steht Ihnen das Bür-
geramt, Tel: 75 208-601 gerne zur Verfügung.

Über generelle Einreisebestimmungen für Erwachsene 
und/oder Kinder der einzelnen Länder informieren Sie 
sich bitte bei den Auslandsvertretungen oder auf 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit.
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Veranstaltungen im Oktober 2023

01.10.
13.00 –17.00 Uhr

VHS 
Herbstfrüchtewanderung „Späte Früchtchen” mit Dagmar von der Grün

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

02.10.
19.30 Uhr

Bürgerbusverein Veitsbronn e.V.
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen

Wolf-Dieter Hauck
0911/75 37 83

03.10.
ab 14.00 Uhr

CSU
Entenrennen am Tuchenbach

Richard Redlingshöfer 
0911/787 65 230

04.10.
18.30–21.00 Uhr

VHS
Kochkurs – Vegane Snacks für Berufstätige mit Sheila Simon
Mittelschule Veitsbronn

VHS Veitsbronn
0911/75 208 - 42

05.10.
17.00–18.30 Uhr

Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht
(In Kooperation mit dem Büro für Altersfragen)
Altes Pfarrzentrum, Raum 8 (EG links), Friedrichstr. 8

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

06.10. Seniorenbeirat
Seniorennachmittag in der Zenngrundhalle

Günter Weber
0911/75 68 995

06.10.
15.00–17.00 Uhr

VHS
Apfelsaft pressen
Für Kinder und Jugendliche von 8–16 Jahren
(in Kooperation mit der Jugendorganisation des Bund Naturschutz)
https://goo.gl/maps/MH1toeo59vGTgV8B8

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

06.10.
17.00 Uhr

Reservistenkameradschaft Veitsbronn
Vereinsmeisterschaft Dienstpistole, anschl. Großkaliberrevolver, 
Wanderpokalschießen im Schützenheim

Armin Hettler
0911/73 60 955

07.10. Siedlergemeinschaft Veitsbronn und Umgebung e.V. Roland Geiß
0911/75 52 70

07.10. VHS
Blauer Himmel, blaue Wogen
Musiker und Komponisten am Starnberger See
Tagesfahrt mit Brigitte Stelkens

VHS Veitsbronn 
0911/75 208-42

07.10.
09.00–12.00 Uhr

VHS 
Geh doch mit uns Pilze suchen – mit Sissi Stanek

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

07.10.
09.00–13.30 Uhr

VHS
Seifensieden  für AnfängerInnen 
Workshop mit Christine Sulzer
Mittelschule Veitsbronn

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

07.10.
13.00–16.00 Uhr

VHS
Schminkkurs für Teenies (11 Jahre–15 Jahre)
Workshop mit Manuela Engert-Dorbert
Altes Pfarrzentrum, Raum 8 (EG links), Friedrichstr. 8

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

07.10.
16.00–19.00 Uhr

FabLab Landkreis Fürth e.V.
Open Lab – Kreatives Arbeiten für jeden

Jochen Vogl
0170/79 50 289

07.10.
Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr

VfL Veitsbronn
Königsfeier im Schützenheim

Thorsten Schmidt
0911/637 00 28

09.10.
18.30–20.30 Uhr

VHS
Emotionen und Kommunikationen bei Hunden sehen. Workshop mit 
Britta Pennekamp
Mittelschule Veitsbronn

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

09.10.
19.00–20.30 Uhr

VHS

Widmann (in Kooperation mit dem Büro für Altersfragen)
Altes Pfarrzentrum, Raum 8 (EG links), Friedrichstr. 8

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

10.10.
17.00–18.30 Uhr

VHS
Erben und Vererben mit Iris Scholz
(In Kooperation mit dem Büro für Altersfragen)
Altes Pfarrzentrum, Raum 8 (EG links), Friedrichstr. 8

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

10.10.
20.00 Uhr

Bund Naturschutz Sabine Lindner
0157/364 207 60
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11.10.
10.00–11.30 Uhr

VHS
Literarische Bücherrunde an einem Herbsttag
Veitsbronner Gemeindebücherei, Siegelsdorfer Str. 4

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

11.10.
17.30–18.30 Uhr

VHS
Ein Stündchen mit ... der Quitte
„Heilige Frucht und Wunderkraft”  
mit Dagmar von der Grün
Altes Pfarrzentrum, Raum 8 (EG rechts), Friedrichstr. 8"

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

12.10.
19.00–20.30 Uhr

VHS
Strom erzeugen auf dem eigenen Balkon 
Grundlagen und Montage und elektrische Sicherheit mit Stefan Pirkl
Altes Pfarrzentrum, Raum 8 (EG links), Friedrichstr. 8

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

13.–15.10. Ev. Kirche
Gemeindewochenende für die Gesamtgemeinde im Tagungszentrum 
Hohe Rhön

Ev. Kirche
0911/9779 40 30

14.10.
13.00–15.00 Uhr

VHS
Schminkkurs für Damen – Turbo Make-up
Workshop mit Manuela Engert-Dorbert
Altes Pfarrzentrum, Raum 8 (EG links), Friedrichstr. 8

VHS Veitsbronn
0911/75 208 - 42

14.10.
14.00–17.00 Uhr

FabLab Landkreis Fürth e.V.
Repair Café

Jochen Vogl
0170/79 50 289

14. + 15.10.
11.00–18.00 Uhr

Die Herbstzauberer
Herbstmarkt „Herbstzauber” in Raindorf

Manuela Lehnberger
09101/27 22 

15.10. Siedlergemeinschaft Veitsbronn und Umgebung e.V.
Wanderung

Roland Geiß
0911/75 52 70

16.10.
18.30–20.30 Uhr

VHS
Die A-B-C Übung für den Hundehalter. Workshop mit Britta Pennekamp
Altes Pfarrzentrum, Raum 8 (EG links), Friedrichstr. 8

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

18.10.
15.15–15.45 Uhr

VHS
Max – Lesung für Kindergartenkinder mit Esther Pecher
Veitsbronner Gemeindebücherei, Siegelsdorfer Str. 4

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

18.10.
16.00–16.45 Uhr

VHS
Petronella Apfelmus – Zauberschlaf und Knallfroschchaos von Sabine 
Städing
Lesung für Schulkinder mit Esther Pecher
Veitsbronner Gemeindebücherei, Siegelsdorfer Str. 4

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

18.10.
19.00–20.30 Uhr

VHS
Ludwig Thoma – Mit Nagelstiefeln durchs Kaiserreich?
Lesung mit Esther Pecher
Veitsbronner Gemeindebücherei, Siegelsdorfer Str. 4

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

19.10. VHS
Die Au in München: Herbergshäuser, Mühlen, Brauereien und die Dult
Tagesfahrt mit Brigitte Stelkens

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

21.10.
09.00–13.00 Uhr

VHS
Weihnachtsseifen
Workshop mit Christine Sulzer
Mittelschule Veitsbronn, Schulküche

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

21.10.
10.00–11.30 Uhr

VHS
Social Walks – Spaziergang in einer Gruppe Mensch-Hunde-Team mit 
Britta Pennekamp

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

21.10.
13.30–17.30 Uhr

VHS
Haarseifen
Workshop mit Christine Sulzer
Mittelschule Veitsbronn, Schulküche

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

21.10.
14.00–17.30 Uhr

VHS
Kombi-Workshop: Handlettering und basteln – Karten und kleine 
Geschenke mit Michaela Ulrich
Altes Pfarrzentrum, Raum 8 (EG links), Friedrichstr. 8

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

21.10.
Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr

Veitsbronner Musikanten 
Traditioneller Volksmusikabend in der Zenngrundhalle Veitsbronn

Ralf Hähnlein 
0911/18 08 54 32
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Einladung zur 16. Familienkonferenz 
am 21.11.2023 von 17.00 bis 21.00 Uhr 
in der Turnhalle der Grund- und 
Mittelschule Wilhermsdorf 

„Ganztagsbetreuung im Landkreis Fürth 
– ein Rundum-Sorglos-Paket?“

„Kinder lenken nicht von der wichtigen Arbeit ab. Kinder 
sind die wichtigste Arbeit.“ (Verf. unbekannt)

Im Jahr 2021 wurde zwar das Ganztagsförderungsgesetz 
mit Einführung des Rechtsanspruchs ab 2026 für Erst-
klässler und bis 2029 für jedes Grundschulkind beschlos-
sen, jedoch planen und arbeiten wir im Landkreis Fürth 
zusammen mit unseren Landkreisgemeinden unabhän-
gig von dieser Gesetzgebung schon seit über 10 Jahren 
daran, dass jedes Kind mit Betreuungsbedarf von Geburt 
bis zum Ende der Grundschulzeit einen Platz erhält. Ne-
ben der Anforderung, dass quantitativ ausreichend Plät-

zur Verfügung stehen, achten wir darauf, dass es auch 
eine qualitative Weiterentwicklung gibt, soweit das die 
Rahmenbedingungen möglich machen. Diese 16. Famili-

tiver Maßnahmen und soll dazu dienen, die aktuelle Situ-
ation in puncto Bildungs- und Betreuungsangebote für 
unsere 0–10-Jährigen im Landkreis Fürth zu eruieren und 

Impulse zur Bewältigung bestehender Herausforderun-
gen setzen, z.B. den Fachkräftemangel, die Zunahme an 
herausfordernden Kindern und den Umgang mit ihnen 
im Schul- oder Betreuungssetting, das Sicherstellen von 
zweckfreien Zeiten und kindgerechten Räumen für unse-
re Kinder, das Miteinander mit Ehrenamt und Vereinen 
im Gemeinwesen u.v.m.

Bringen Sie sich ein und lassen Sie sich inspirieren. Wir 
freuen uns, wenn möglichst viele Akteure aus Kitas, Kin-

Kommunalpolitik und -verwaltung teilnehmen und im 
Austausch miteinander neue Blickpunkte entdecken und 
einnehmen. 

Folgende Inhalte sind geplant:

ab 16.30 Uhr:  Ankunft 

17.00 Uhr:   Begrüßung: Uwe Emmert – Bürgermeis-
ter und Matthias Dießl – Landrat 

17.10 Uhr:  Preisverleihung Jugendfotopreis 

17.20 Uhr:   Aktuelle Betreuungssituation im Land-
kreis Fürth Tabea Höppner – Jugendhil-
feplanerin und 2. stellvertretende Ju-
gendamtsleiterin 

17.40 Uhr:  Aufwachsen mit Zuversicht – an allen Or-
ten, mit vielen Partnern, weitgehend 
selbstbestimmt und immer sozial sensi-
bel Otto Herz – Reformpädagoge und Di-
plom-Psychologe 

23.10.
18.30–20.00 Uhr

VHS
Darmgesundheit – Vortrag mit Heike Franz
Mittelschule Veitsbronn, Schulküche

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

23.10.
19.00–20.30 Uhr

VHS
TCM-Ernährung & mehr – mit Dagmar Kraus
Altes Pfarrzentrum, Raum 8 (EG links), Friedrichstr. 8

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

25.10.
Start 09.00 Uhr

Seniorenbeirat Günter Weber
0911/75 68 995

25.10.
19.30 Uhr

Bürgerbusverein Veitsbronn e.V.
kombinierte Fahrer- und Vorstandssitzung

Wolf-Dieter Hauck
0911/75 37 83

28.10.
08.00–21.15 Uhr

VHS

dann verbrannte Träume! 

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

28.10.
10.00–12.00 Uhr

VHS
Backkurs 
Gruselspaß zu Halloween für 6–8-Jährige mit Sheila Simon
Mittelschule Veitsbronn, Schulküche

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

28.10.
12.30-15.30 Uhr

VHS
Backkurs
Gruselspaß zu Halloween 
Kinderbackkurs ab 9 Jahren mit Sheila Simon
Mittelschule Veitsbronn, Schulküche

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

28.10.
13.00–17.00 Uhr

VHS
Schminkkurs für reife Frauen
Workshop mit Manuela Engert-Dorbert
Altes Pfarrzentrum, Raum 8 (EG links), Friedrichstr. 8

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42

28.10.
14.00–17.00 Uhr

FrauenUnion 
Kürbisfest

Claudia Kloska
0172/66 57 550

28.10.–31.10. Ev. Kirche
Präpi-Freizeit

Ev. Kirche
0911/9779 40 30
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18.45 Uhr:   Pause mit kleinem Imbiss und Markt der 
Möglichkeiten 

19.30 Uhr:  Workshops 

 1.  Und jetzt: Fragen, Fragen, Fragen, vor allem zu: wie 
können die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kinder 
– insbesondere nach „nverzweckten” Zeiten und Räu-
men – gelebt werden? (Otto Herz – Reform-Pädago-
ge & Diplom-Psychologe)

 2.  Fachkräftebedarf in den Kitas – Ausmaß, Auswirkun-
gen auf Familien und Fachkräfte sowie Lösungsan-
sätze (Dr. Christiane Meiner-Teubner – Leitung des 
Kita-Bereichs in der Dortmunder Arbeitsstelle Kin-
der- und Jugendhilfestatistik der TU Dortmund)

 3.  Gute Ganztagsschulen – die Kinder im Blick. Qualita-
tive Empfehlungen zum Ganztagsschulausbau (Frau 
Stefanie Pistor, Leiterin des Referats „Ganztag“ beim 
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsfor-
schung (ISB) in München)

oder Konkurrenz? (Frau Andrea Linke von der Servi-

schulkinder in Wachendorf)

Ganztagsschule, Vereinen und Ehrenamt: Best-
Practice am Beispiel der Dillenberg-Schule Cadolz-

burg (Frau Jutta Weber – Rektorin, Herr Thomas 

an der Dillenberg-Schule in Cadolzburg)

 6.  Wenn alles zu hat: Ferienbetreuung im Landkreis 
Fürth durch das Jugendwerk der AWO (Herr Rene 
Rosenzweig – Geschäftsführer des Bezirksjugend-
werks der AWO Ober- und Mittelfranken e.V.)

21.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Für eine bessere Planung ist eine Anmeldung über fol-
genden Link oder QR-Code bis spätestens 31. Oktober 
2023 vonnöten.

https://xima.landkreis-fuerth.de/frontend-server/form/
provide/2953/

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Höppner gerne zur Ver-
fügung:

familienkonferenz@lra-fue.bayern.de

0911/9773-1271 

0911/9773-1253 

  Landratsamt Fürth
   Jugendhilfeplanung 
   Postfach 1407 
   90507 Zirndorf
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Wanderausstellung „Comics, Mangas, 

Kinder und Jugendliche in der 

19. September bis 31. Oktober 2023

Wort und Bild sind wichtige Bestandteile der Kommuni-
kation und Ausdrucksformen der Menschen und bedin-
gen sich gegenseitig. Dabei gibt es vielfältige Kombinati-
onen und Varianten. Sehr angesagte und junge Formen 
sind 
die im Mittelpunkt unserer Ausstellung stehen. 

Das Lesen von Comics und Mangas macht Laune, des-
halb sind sie inzwischen auch in fast allen Bibliotheken zu 

Schreibe deinen eigenen Comic – wie es geht, lernst du 
mittels der Medien Schritt für Schritt. Die wichtigsten 
Grundregeln, Tipps und Tricks, die man beim Zeichnen 
von Figuren und Manga-Charakteren beachten sollte. 
Hier gibt es keine trockenen Lehrbücher, sondern witzige 
Storys und nebenbei erfährst du das Geheimnis, wie man 
den Figuren Leben einhaucht. In Comics wird mit Bildern 

ausdenken und Dialoge schreiben. Lautmalerei und 

Ausstellung steckt voller Ideen für eigene Geschichten 
von Abenteuer, Superhelden bis zum lustigen Tiercomic.

Literarische Bücherrunde 

Mittwoch, 11. Oktober 2023

in der Gemeindebücherei Veitsbronn

einer Bücherrunde am Vormittag von 10.00 bis 11.30 Uhr. 

Dabei werden neue Bücher vorgestellt. Die Gäste unter-
halten sich über gelesene und zu empfehlende Bücher. 

Das alles ganz zwanglos an jahreszeitlich dekorierten Ti-

Bitte zur Planung unbedingt bei der VHS anmelden.

Kursgebühr beträgt 6 € 

Das Büchereiteam

Mittwoch 18. Oktober 2023
Lesungen mit Frau Pecher

15.15 Uhr 
Mein Freund Max 

für Kindergartenkinder

16.00 Uhr Petronella Apfelmus
Zauberschlaf und Knallfrosch-
chaos 

für Schulkinder

19.00 Uhr Ludwig Thoma – Mit Na-
gelstiefeln durchs Kaiserreich? 

Unkostenbeitrag 6 €

Bitte für alle Lesungen bei der VHS anmelden. 
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Mitteilungen des 
Seniorenbeirates

Montag Oktober 2023

Unser Seniorenfrühstück  am 5.9.2023 unter dem „Motto 
 erhielt wieder großen Zulauf.

Im Oktober 2023 entfällt das Frühstück.

Dienstag, 7. 
November 2023 um 9.00 Uhr statt. 

Bitte wie gewohnt bei Brigitte Stelkens anmelden 
(Tel. 7540445 evtl. auf AB, dann Rückruf).

Nochmal alle Termine in Kurzform zum Eintragen in 
Ihrem Kalender !

Nordic Walking
jeden Mittwoch  9 Uhr bis 10 Uhr

am Mittwoch, 25. Oktober 2023 Start 8.30 Uhr

Seniorenfrühstück (Martini) 
am Dienstag, 7. November 2023 um 9.00 Uhr

Senioren-Nachmittag 
Freitag, 17. November 2023 um 14.00 Uhr 
in der Zenngrundhalle

Ü-60-Party für Samstag, 
25. November 2023 geplant, 

Seniorenfrühstück (Weihnachten) 
am Dienstag, 5. Dezember 2023 um 9.00 Uhr
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Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirche 

Sonntag, 01.10.2023 – 26. Sonntag im Jahreskreis

VEKirche 10.30 Uhr Hl. Messe Erntedank 

Freitag, 06.10.2023

VEKirche 08.30 Uhr Rosenkranz  

VEKirche 09.00 Uhr Hl. Messe  

Samstag, 07.10.2023

VEKirche 18.00 Uhr Vorabendmesse  

Sonntag, 08.10.2023 – 27. Sonntag im Jahreskreis

VEKirche 10.30 Uhr Hl. Messe  

Dienstag, 10.10.2023

VEKirche 17.00 Uhr Gebetsstunde  

VEKirche 18.00 Uhr  Requiem für Verstorbene des 

vergangenen Monats 

Freitag, 13.10.2023

VEKirche 08.30 Uhr Rosenkranz  

VEKirche 09.00 Uhr Hl. Messe  

Samstag, 14.10.2023

VEKirche 18.00 Uhr Vorabendmesse  

Sonntag, 15.10.2023 – 28. Sonntag im Jahreskreis

VEKirche 11.00 Uhr  Hl. Messe mit den Wallfahrern 
von St. Nikolaus Oberfürberg

Dienstag, 17.10.2023

VEKirche 17.00 Uhr Gebetsstunde  

VEKirche 18.00 Uhr Hl. Messe  

Donnerstag, 19.10.2023

VESaal 14.00 Uhr Seniorenkreis  

Freitag, 20.10.2023

VEKirche 08.30 Uhr Rosenkranz  

VEKirche 09.00 Uhr Hl. Messe  

Samstag, 21.10.2023

VEKirche 18.00 Uhr Vorabendmesse  

Sonntag, 22.10.2023 – 29. Sonntag im Jahreskreis

VEKirche 10.30 Uhr Hl. Messe  

Dienstag, 24.10.2023

VEKirche 17.00 Uhr Gebetsstunde  

VEKirche 18.00 Uhr Hl. Messe  

Freitag, 27.10.2023

VEKirche 08.30 Uhr Rosenkranz  

VEKirche 09.00 Uhr Hl. Messe  

Seniorenbeirat Veitsbronn

Senioren-Wanderung
Wann: Donnerstag, 19.10.2023 

Treffpunkt: 9.30 Uhr, Bahnhof Siegelsdorf

Wanderziel: Walddachsbach

Wanderführer: Robert Dippold

Telefon: 755047

Wer kommt darf mit!

Die Wanderung wird mit Unterstützung des VdK durchgeführt.
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Samstag, 28.10.2023

VEKirche 18.00 Uhr Vorabendmesse  

Sonntag, 29.10.2023 – 30. Sonntag im Jahreskreis

VEKirche 10.30 Uhr Hl. Messe  

Evangelische Kirche

Sonntag, 01.10.2023

9.15 Uhr  V  Erntedankgottesdienst mit Abendmahl, 
mit dem Posaunenchor, 
Vikarin Redding

Sonntag, 01.10.2023

10.30 Uhr  O  Erntedankgottesdienst mit Abendmahl, 
Pfrin. Weeger/Lektorin Bosch

Sonntag, 01.10.2023 

10.30 Uhr  T  Erntedankgottesdienst mit Mitarbeiter-
dank und Abendmahl; 
im Anschluss Mittagessen an der 
Friedenskirche
Vikarin Redding

Montag, 02.10.2023

10 Uhr  O  Kita-Erntedank-Gottesdienst,
Pfrin. Weeger

Sonntag, 08.10.2023

10.30 Uhr O  Familiengottesdienst zu Erntedank, 
Pfrin. Weeger/Team

Sonntag, 08.10.2023

10.30 Uhr V  Familiengottesdienst zu Erntedank 
mit den KiTas
Pfr. Meisinger/Team

Sonntag, 08.10.2023

10.30 Uhr O  Kindergottesdienst im Gemeindehaus, 
KiGo-Team

Sonntag, 08.10.2023

11.45 Uhr V  ALTERNATIV: Taufgottesdienst, 
Pfr. Meisinger

Sonntag, 08.10.2023

11.45 Uhr O  Taufgottesdienst, 
Pfrin. Weeger

Dienstag, 10.10.2023

15.30 Uhr V  Seniorengottesdienst im Seniorenheim 
Phönix, Lektor Seitz

Sonntag, 15.10.2023

10.30 Uhr V  Taufgottesdienst, 
Vikarin Redding

Freitag, 20.10.2023

19.30 Uhr O  Herbstfest für Frauen, 
Pfrin. Weeger/Team

Sonntag, 22.10.2023

9.15 Uhr V  Gottesdienst, 
Pfr. Meisinger

Sonntag, 22.10.2023

10.30 Uhr T  Familiengottesdienst mit Tauferinnerung 
und Taufen,
Pfrin. Weeger/Team

Sonntag, 22.10.2023

10.30 Uhr O  Gottesdienst, 
Pfr. Meisinger

Sonntag, 29.10.2023

9.15 Uhr V  Gottesdienst, 
Lektor Seitz

Sonntag, 29.10.2023

10.30 Uhr O  Gottesdienst, 
Lektor Seitz

Sonntag, 29.10.2023

10.30 Uhr V  Kindergottesdienst im Gemeindehaus, 
KiGo-Team

Dienstag, 31.10.2023

19.00 Uhr T  Gottesdienst zum Reformationstag für 
die Nachbarschaft, Lektorin Bosch

Impressum ISSN 1437-6431

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



32 | VEITSBRONNER GEMEINDEBLATT | AMTSBLATT VOM 1. OKTOBER 2023

Liebe Weihnachtsspiel-Kinder, 
liebe Eltern,

nach dem erfolgreichen Restart nach Corona im Jahr 
2022, möchte ich auch dieses Jahr wieder ein Krippen-
spiel für den Heiligen Abend einstudieren. Dazu benöti-
ge ich natürlich wieder viele Kinder zwischen 6 und 13 
Jahren, die bereit sind, mitzuwirken.

 Samstag, den 07. Oktober 2023 um 
10 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Veitsbronn 
am Schelmengraben, um die Rollen zu verteilen und Nä-
heres zu besprechen. Wir werden heuer im Oktober und 
November nur an den Samstagen proben. Am Sonntag 
habt ihr probenfrei. Ab dem 1. Advent werden wir dann 
wie immer Samstag und Sonntag proben.

Ich freue mich, wenn mög-
lichst viele Kinder am 7. Okto-
ber vorbeikommen, um die 
langjährige Tradition des Krip-
penspieles fortführen zu kön-
nen. Für Vorabinformationen 
stehe ich gerne unter der Ruf-
nummer 0911/756086 oder 

zur Verfügung. 

Herzliche Grüße, Jürgen Seitz.

Grundschule

Förderverein begrüßte alle 
Erstklässler herzlich

Schulleitung Frau Wiegartz, Frau Putler; für den Förder-
verein, Frau Steinbauer, Fr. Schilo u. Hr. Studtrucker.

„Ich bin 1. Klasse“

Unter diesem Motto stand für 136 Schülerinnen und 
Schüler, sowie deren Eltern, der 12. September 2023 – 
der Tag ihrer Einschulung an die Erich-Kästner-Grund-
schule in Veitsbronn. 

Ein Teil des neuen Teams des Fördervereins war mit ei-

nem bunten Willkommensstand vertreten. Jedes neue 
Schulkind bekam ein kleines Geschenk in Form eines But-
tons mit dem Aufdruck „Ich bin 1. Klasse“ geschenkt. Zu-
sätzlich erhielten die Eltern einen Flyer des Förderver-
eins mit anhängender Beitrittserklärung. 

Wir freuen uns, viele neue Mitglieder zu gewinnen, um 
unsere Grundschulkinder weiterhin unterstützen zu kön-
nen. Wir wünschen allen Kindern der Grundschule, deren 
Eltern sowie dem gesamten Lehrerkollegium ein ereig-
nisreiches, fröhliches und spannendes Schuljahr. 

Das Team des Fördervereins

Kontakt: foerderverein@gs-veitsbronn.de 

Kindergärten

Die KiTa „Rotkreuz-
Villa Veitsbronn“ 
stellt sich vor

Sie suchen für Ihr Kind einen Kindergarten- oder Hortplatz?

Am Freitag, 20.10.2023 

von 16.00 bis 18.00 Uhr 

haben Sie als Familien die Gelegenheit unser „Haus für 
Kinder” kennenzulernen.

Nach einer kurzen allgemeinen Information, können Sie 
unsere Räumlichkeiten und Außenanlagen besichtigen.

sprächen unser pädagogisches Personal bereit.

Vorab können Sie sich in unserem Internetauftritt unter 
www.kita-bayern.de/fue-l/brk-veitsbronn informieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Helga Lengenfeld mit dem KiTa-Team
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Veitsbronner Tafel e.V.

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

wir freuen uns über jeden Kunden, der das Tafelangebot 
in Anspruch nimmt.

2 Gruppen und 2 Ausgabezeiten im wöchentlichen Wechsel.

Gruppe 1 Ausgabeausweis Nr. 1–50
Gruppe 2 Ausgabeausweis ab Nr. 51

Achtung Änderung Ausgabezeiten
Ausgabetag: Donnerstag

Ausgabezeit 1 15.30 Uhr–16.30 Uhr
Ausgabezeit 2 16.30 Uhr–17.00 Uhr

dann auch telefonisch bei Herrn Lehnberger unter 
0151/27671069.

Unsere Bankverbindung

Sparkasse Fürth
IBAN DE07 7625 0000 0040 5656 08

Spenden jederzeit herzlich willkommen.

Diakonieverein Veitsbronn-
Tuchenbach-
Obermichelbach e.V. 

Günter Schramm

nach Vereinbarung

Waldstr. 2 f, 90587 Siegelsdorf

Homepage: www.diakonieverein-veitsbronn.de

Regelmäßige Termine 2023

MS – Selbsthilfegruppe

Wann? jeden 2. Montag im Monat
  14.30–17.00 Uhr

Leitung: Frau Strobel, Tel. 0911/97924466

(Neuzugänge sind herzliche Willkommen)

Wann? jeden Dienstag, 
  09.30–12.00 Uhr

Vereine

Jugendorganisation 
BUND Naturschutz

Die Kindergruppe „Lehmspatzen“ Veitsbronn der Ju-

sich 14-tägig in geraden Kalenderwochen am Freitag um 
15 Uhr.

Team Veitsbad 
Eisschwimmen

Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung des Eisschwimmvereins 

Veitsbronn um 19.00 Uhr statt. 

Trainingsangebot 

Immer sonntags, 10.30 Uhr im Veitsbad Kalt-/Eis-Wasser 
Trainingsangebot – Neulinge bitte vorher um Rückspra-
che bei Frau Becher unter 0175/105 76 32.

Veitsbronner Tafel e.V.

EINLADUNG 

Jahreshauptversammlung 2023 der Veitsbronner Tafel 
e.V. statt.

Hierzu laden wir alle Vereinsmitglieder recht herzlich 
bei „Sams Restaurant”, Fürther Str. 52, 90587 Veits-
bronn, ein.

� Begrüßung

� Verlesen/Bekanntgabe des Jahresberichtes 2022

� Verlesen/Bekanntgabe des Kassenberichtes 2022

� Bericht der Revisoren

� Entlastung des Vorstandes

� Neuwahl der gesamten Vorstandschaft

� Sonstiges

� Im Anschluß an die Jahreshauptversammlung möch-
ten wir alle Mitglieder der Tafel zu einem gemeinsa-
men Essen bei Sam einladen. Zur Auswahl stehen Spa-
reribs, oder Schäufele.

� Zur besseren Organisation wird um Rückmeldung bis 
zum 10.10.2023 gebeten an Jörg Lehnberger 
0151/27671069

1.Vorsitzender, Jörg Lehnberger 
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Ev. Gemeindediakonieverein 
Veitsbronn-Tuchenbach-Obermichelbach

mensein die wichtigen Entscheidungen des Vereins ge-

versammlung! 

Am Sonntag, 26. November 2023 um 14.30 Uhr. 

1. Begrüßung/Andacht

2. Jahresbericht

3. Bericht Jahresrechnung/Haushalt 2022

4. Entlastung der Gremien für das Jahr 2022

5.  Satzungsänderung zu Einladungsmodalitäten für die 
Mitgliederversammlung

6. Neuwahlen

7. Ausblick 2024

8. Mitarbeiterdank

9. Sonstiges

Vorstandschaft des Gemeindediakonievereines

20.00 Uhr im Schützenheim statt. 

Auf der Schießanlage im Schützenheim werden im Okto-
ber und November Bundesligawettkämpfe ausgetragen. 

An den Wettkämpfen starten Europameister, Weltmeis-
ter und Olympiateilnehmer. 

Der Eintritt für Zuschauer ist frei. 

Termine Bundesliga 

07. Oktober 15–19 Uhr – Disziplin Luftgewehr 

08. Oktober 10–14 Uhr – Disziplin Luftgewehr 

14. Oktober 15–19 Uhr – Disziplin Luftpistole 

15. Oktober 10–14 Uhr – Disziplin Luftpistole 

04. November 15–19 Uhr – Disziplin Luftgewehr 

05. November 10–14 Uhr – Disziplin Luftgewehr 

Termine 2. Bundesliga 

22. Oktober  10–17 Uhr Disziplin Luftgewehr 

Mitglieder und Freunde des Schützenverein Veitsbronn 
sind hierzu herzlich eingeladen.

Die Vorstandschaft, i.A. M. Hofmann

Wann?  Jeden 2. Montag im Monat
  10.00–12.00 Uhr

Leitung: Daniela Imhof

Lesekreis

Wann?  Dienstag, 17.10.2023, 1x im Monat
  15.00–16.30 Uhr

Leitung: Monika Heuckeroth

Wir freuen uns Sie wieder zu sehen und laden ein zum lieb 
gewonnenen Mittagstisch am 10. Oktober, 12.00 Uhr.

Warmes Essen mit 
kleiner Nachspeise für 
8,50 € im Haus der 
Diakonie, Waldstr. 2f, 
Siegelsdorf.

Wir bitten um Anmeldung bis spätestens Donnerstag 
 unter Tel.: 0911/801 992-35 Büro des Diakonievereins 
oder 0911/9779-4030 Evang. Pfarramt Veitsbronn.

zur Ausfahrt nach 
Ebrach und Steigerwald 
am Donnerstag, den 19. 
Okt. 2023 von 9.00–
19.30 Uhr

– Ebrach, Museum der Geschichte von Ebrach, Michaels-
Kapelle + Kloster-Kirche

– Einkehr in Altenschönbach

– Kirchenburgmuseum Mönchsondheim

– Winzereinkehr mit Brotzeit

Für Busfahrt, Eintrittsgel-
der und Führungskosten 
usw. erheben wir einen 
Beitrag von 45,– € pro Per-
son (Speisen/Getränke 
zum Mittagstisch sind 
nicht enthalten). 

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung für den Tagesaus-

Rufnummer 0911/801 992 35 oder im Pfarramt Veits-
bronn unter 0911/9779 40 30. 
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Wir möchten dieses Jubiläum nutzen, um euch einen Ein-
blick in unser Sportangebot zu geben. Dafür veranstalten 
wir am 

Sonntag, 12. November 2023 von 13.00–15.00 Uhr

in den Hallen der Mittelschule Veitsbronn einen „Jeder-
mann-Wettkampf“ für Jung und Alt, für Familien und 
Freunde. 

Die Teilnehmer*innen absolvieren dabei verschiedene 
Disziplinen aus unseren Sportarten (Turnen, Leichtathle-
tik, Karate und Indiaca), die für jedes Alter geeignet sind. 
Die Teilnahme ist umsonst und jede*r Teilnehmer*in er-
hält eine Urkunde. 

Unsere Abteilung kümmert sich währenddessen um Ver-

geweckt? Kommt gerne vorbei und macht mit!

Euere Turn- und Leichtathletikabteilung

SPD Ortsverein
Veitsbronn-Siegelsdorf

06.10.2023 Infostand zur Landtagswahl 
vor dem EDEKA-Markt 

08.10.2023 Landtagswahlen: Bitte gehen sie wählen.

Am 22.10.2023 SPD-Vorstandssitzung um 19.30 Uhr.

Der Ortsvereinsvorsitzende Helmut Keim

FrauenUnion

Wie jedes Jahr veranstaltet die Veitsbronner Frauenuni-
on wieder ein Kürbisfest!

Am Samstag 28.10.2023

Von 14.00 Uhr–17.00 Uhr 

Fürther Straße 68

Wir freuen uns auf gross und klein und toll geschnitzte 
oder bemalte Kürbisse.

Für das leibliche Wohl ist natürlich wie immer bestens 

Liebe Freund*innen 
des Sports, 

es ist ein besonderes Jahr für uns, 
denn unsere Turn- und Leichtathletik-
abteilung feiert ihr 70-jähriges Beste-
hen! 

Seit sieben Jahrzehnten organisieren unsere 
Trainer*innen und Übungsleiter*innen ein breites 
Sportangebot. 

Während zu Beginn eher das Geräteturnen im Fokus 
stand, verschob sich Schwerpunkt der Abteilung in den 
1960er Jahren eher auf die Leichtathletik. Seit 1993 sind 
auch Karate und Indiaca fester Bestandteil unserer Abtei-
lung, und auch das Deutsche Sportabzeichen wird in der 
Abteilung organisiert. Heute trainieren mehrere Genera-
tionen von Sportler*innen jeden Alters in unserer Abtei-
lung als Hobbysportler*innen, Fitnesssportler*innen 
oder Leistungssportler*innen. 
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